
Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der UBS AG vom 7. Mai 2015 hat für das 
Geschäftsjahr 2014 die Ausschüttung von 0.50 Franken pro dividendenberechtigte UBS-AG-
Aktie in bar aus der Kapitaleinlagereserve oder einer Anzahl neuer UBS-AG-Aktien, die so zu 
bestimmen ist, dass sie im Wesentlichen 0.50 Franken entspricht, festgelegt. Die Wahl muss 
zwischen dem 8. Mai und dem 21. Mai 2015 erfolgen. Ohne gültige und rechtzeitige Wahl 
werden UBS-AG-Aktionäre 0.50 Franken pro UBS–AG-Aktie in bar erhalten, wie wenn die 
Bardividende gewählt worden wäre. Die Auszahlung erfolgt ohne Abzug einer eidgenössischen 
Verrechnungssteuer.

Die Ausschüttung in bar oder in Form von UBS-AG-Aktien erfolgt am 27. Mai 2015 an alle 
UBS-AG-Aktionäre, die am Stichtag 26. Mai 2015 UBS-AG-Aktien halten.

Für die in der Schweiz im Aktienregister eingetragenen Aktionäre, die eine Bank als Dividen-
denadresse angegeben haben, wird die Ausschüttung in bar oder in Form von UBS-AG-Aktien 
dieser Bank zugunsten des Aktionärs überwiesen. Aktionäre, die ihre Titel selber aufbewahren 
und gegenüber UBS Shareholder Services eine Zahlungs- respektive Titellieferungsinstruktion 
erteilt haben, erhalten die ihnen zustehende Ausschüttung in bar oder in Form von UBS-AG- 
Aktien ebenfalls auf ihr Bank- oder Postkonto respektive auf ihr Depot überwiesen.

Besitzern von UBS-AG-Aktien, welche nicht im schweizerischen Aktienregister eingetragen sind, 
wird die Ausschüttung in bar oder in Form von UBS-AG-Aktien über ihre Depotbank bezie-
hungsweise über den US Share Registrar erfolgen.

Weitere Informationen über diese Wahldividende werden den berechtigten Aktionären auf der 
Website der UBS AG unter www.ubs.com/generalversammlung zur Verfügung gestellt.
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